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Verlobnisbrief aus Oberhofen-Miinchwilen

(zusammengefaltet; Riickseite)



Volkstiimliche Verlobnisbriefe und Hochzeitsreden.

Mitgeteilt von Margarete Pfister-Burkhalter, Basel.

Ahnlich wie die Patenbriefe boten auch die offiziellen Liebes-
briefe Raum, den volkstiimlichen Schmucksinn zu entfalten. Im
deutschen Sprachgebiet war seit dem 18. Jahrhundert ein Typus
verbreitet, in dem auf acht, zweimal acht bis 24 Herzen formelhafte
Liebesspriiche in Versen von oft altertiimlichem Klang angebracht
waren. Die zentrale Anordnung ergab sich aus der mehrfachen
Faltung eines Bogens Papier. Mit dem Messer und vielleicht der
Schere wurden Teile der Zeichnung den Umrissen nach ausge-
schnitten und stellenweise der Reiz von Durchbruchsarbeiten
erreicht. Beispiele dieser Art sind aus Feuchtwangen, Lauenburg
a. d. Elbe, Berlin und anderen Orten iiberliefert. Ein besonders
reiches Exemplar erwarb das Museum fiir deutsche Volkskunde
in Berlin im Jahre 1936. Wiihrend diese Gattung eine noch barocke
Dekorationslust kundgibt, verrit ein schweizerisches Beispiel aus
Oberhofen-Miinchwilen im Kt. Thurgau bereits den Geschmack
des frithen 19. Jahrhunderts. Das quadratische Blatt ist viermal
gefaltet und gerahmt durch einen dichten Kranz aus Rosetten
mit vier oder sechs Bliitenbliittern, Tulpen und Griisern, ferner
durch eine einfache Einfassungslinie. Im Mittelpunkt stehen zwei
mit Lendentuch bekleidete Putten neben einem Altar, iiber dem
die umkriinzte Inschrift steht: ,,Mit / diesem Brieff / Versprich ich
dir / die Eh.* An der Stirnseite des Altars hiingt ein zweiter,
ovaler Kranz, der die Worte rahmt: ,,Das / band des / Ehver- /
sprech- / ens. Den Raum iiber den Kopfen fiillt die Devise
»Niemand, als der Tod, soll unsere / Hertzen scheyden®. Der
Brieftext wiederholt auf 49 Zeilen in gebundener, direkter Rede
und in reinlicher Schinschrift das Eheversprechen und das Ge-
liibde ewiger Treue, unermiidlich variierend, ohne den Namen des
Empfingers oder des Absenders zu nennen. Doch ergibt sich aus
dem Inhalt, wie aus der werbenden Form, dass sich ein Mann an
ein Midchen richtet. Die Wendungen mit den vielen gleich-
artigen Reimen sind aber so allgemein gehalten, dass sie trotz
des Wortreichtums (nicht des Wortschatzes) unpersonlich, formel-
haft wirken.

Der oberste Quadrant des gefalteten Briefes ist mit einem
dem Innenbild entsprechenden Altar geschmiickt, den zwei Feld-
blumenstriusse und zwei schwebende Putten flankieren. Die Putten
halten ein Band mit zwei Schlingen, um das Schriftblatt mit der
rechtsgiiltigen Formulierung des Briiutigams zu umschlingen .,Ich
bin dein / und / du bist Mein so / Soll es jetz / Gebunden / Seyn®.
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Der Altar selbst triigt die Inschrift: ,,die / Krone / der / Liebe®.
Eine schmale dekorative Randleiste umfasst schliesslich das Viereck.

Als beauftragte Schreiber und ,,Miniatoren® gelten gemeinhin
die Dorfschullehrer und Pfarrherren (in manchen Fillen mogen
freilich auch geiibte Briefmaler damit betraut worden sein). Auch
bei den Hochzeitsfeierlichkeiten hatten beide, nicht nur der Pfarrer,
ithres Amtes zu walten. Die Rolle des Schulmeisters illustriert
die nachfolgende Rede des Blasius Meyer aus Buttisholz im
Kt. Luzern (von Herrn F. Steiner, Sekundarlehrer, Buttisholz,
uns giitigst zur Verfiigung gestellt):
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Verlébnisbrief aus Oberhofen-Miinchwilen.

Abdankung an der hochzeit

so gehalten zu Budisholtz d. 16ten Hornner ao. 1764
gestellt Von mir schulmeister Blacy Meyer Jn budisholtz.

Hochansihliche Wohlgeachtete und bescheidne liebe und gute friind.
Es wil gott der allmiichtige dass wo wihr sind an allen ohrten Vnd enden,
dass wihr seiner und seines hl. worts nicht Vergessen, sondern dass selbige



zu allen Jeden zeitten bey uns in friischen gediichtnuss gehalten werde. Die
weilen Vnss gott durch seine giitte und milte hand aber mahlen so Vitterlich
gespiset und gethrincket hat, allso gedunckt ess mich hoch Von néthen zu
sein, das wihr Ihme hier umb lob und danck sagen, wie er uns dessen selbsten
Ermahnet durch den hl. propheten Moysess In deiitronomi am 8ten da er
sagt, wan du gelissen hast und satt Worden bist, so solt du gott deinen herren
lob und danck sagen, dar Vmb so Lasset [hme dancken mit Einem andiichtigen
Vatter Unser und Englischen gruss.

Vatter Vnser, aue Maria.

Hochgeachte hoch vnd wohl kdel gebohrne gestrenge fromme fiir-
sichtige wohlwise In sonders gros giinstige wie auch wohl Reigierente. (Der
Nahmen was er [st sagen.)

Dennen geistlichen der titel. — — —

Hochwohl Edel gebohrne hochwohl Ehrwiirdige hoch Erleiichte In
gott geistliche fromme seellen Ifrige hoch und wohl gelehrte herren (der Nahmen
sagen und das geschlicht).

Der pursamme titel zu sagen den benambten Vor auss.

Wie auch fromme Ehr und Vor geachte manhafft achtbare In sonders
wohl bescheidene Von meinen gniidigen herren und obern wohlbestellte
Beamptete (Der Namen sagen).

Wie auch In der kunst wohl erfahrne Meister auch Viel Ehr und dugent
Rich frauwn auch wohl erzogne s6hn und dichteren wass stants ampts sey
IThmmer und Thmmer sein Méchten. Ein Jeder und Jedes mnach denselben
Ich wohl will Ernamsset haben (Der Titel Von der Meisterschafflt schwagern)
fromme, Ehrsame, Ehrbahre, manhaffte, wohlgeachte wise und bescheidene
Kilchmeyer, pfliger. Es seye gleichsam ein Ehrente Meisterschafft, schwager
und nachbarschaft, sambt beiderseits Lieben friinden Vnd nachburen, wie sie
den hier zu gegen, Ein jeder in seinen Ehren und standes wohl Ernamset
hier neben auch tugentreiche frauen Jungfrauwen, téchtern woher Ein Jeder
und eine Jede ist, Wass Nahmen standts Ehren und Wiirdigkeit Ein Jeder
Vnd eine Jede hat Vnd Ihme gebiihret, allso Wil ich sie Ernambset haben.

Es seind allhier zu gegen der wohl gelchrte herren hochzeiter und beider
seitss die wohl Ehrente Verwante, die gebenss Meiner wenigkeit ein befelch,
dass ich Eiich allen Vnd Jeden auch einem Jeden Inss besonderss auff das
aller friindlichste solle bewillcommen und danck sagen.

(In einem ersten Punkt wird darauf hingewiesen, dass der Ehestand
von Gott eingesetzt sei; als Kronzeugen werden angerufen das Alte und Neue
Testament, der ,.hl. weltapostel paulus® und das ,,hl. Concil zu trident”. Der
Punkt 2 fithrt aus, dass der Mensch nicht allein sein solle, dass Gott darum
die Eva aus der Rippe des Mannes erschaffen habe und ihr geboten habe,
dem Mann untertan zu sein ,als des manns gesellin und mitgehilfen die er
mith hertzlicher treun und bescheidenheit Regieren solle®.)

No. 3. Bey dem hl. Euangelisten Johannis an dem anderen haben Wihr
zu Vernemmen, wie dass Christus Unser liebe herr Vnd heiland auf die hochzeit
zu Cana in galilea ist beruffen Vnd ein geladen worden, auch alldorten mit
seiner liebwerthisten Mutter Maria und Etwelchen seiner Jiingeren Iirschinen,
daselbsten auch dass erste Miracull oder Wunderzeichen durch seine gittliche
allmacht gewiirket da er aus lautherem wasser den allerbesten wein gemacht.
Da aber der Speismeister das wasser Verkostet, welches zu Wein Wahre ge-
macht worden, hat er Voller Verwunderung gefraget, Warumb doch der breiithi-
gam Erst bald noch geEndigter Mahlzeit dennen hochzeitgesten den allerbesten
wein auftragen Lasse, da man doch Nach gemeinem brauch, den gesten zu
erst den gutten Vnd wann sie trunken Erst den geringern wein auftragen Lasse,



wie aber dises geistlicher weis zu verstehn, dass Nemlich Christus der her
denen Eheleiithen zu Erst den geringeren wein Einschenkte, als Creiitz, Leiden,
Verfolgung, Kummer und Miiheseligkeit aber zu End der hochzeit, das Ist
zu End des lebenss Kombt er Erst mit seinem allerbestem wein, alsdess Inner-
lichen trosts, Richtigkeit dess gewissens, steiffer hoffnung und Inbriinstiger
liebe zu gott, und darnach die Ewige freiid glori Vnd herlichkeit mit allen
auserwelten H. gottes.

Hingegen gibt die welt und der Satan lhren gesten zu Erst den gutten
wein, damit der Mensch auf diser welt Wohllustsiind und lasterleben, auf
dass er denselben mit seinen Strick und banden kénne in den feiirigen schwiiffel-
teich ziehen, Worin sie dass Ewige Webe durch Eine gantze ungliikselige Ewig-
keit zu trinken haben werden. Ist demnach besser wihr Nemmen Von Christo
dem herrn zu Erst den geringeren Wein der Triibsal, und thun die beschwiirden
dess Ehestandes mit Verdienstlicher gedult vberthragen auf das wihr dar nach
den gutten wein in dem Reich gottes dort Ewiglich geniessen migen.

Vor allem aber solle man nach dem Exempel der hoch zeitletithen zu
cana in galilea Christum Vnseren heren sambt seiner liebwertisten Mutter
Maria als die Vornemste und werthiste hochzeitgest auf die hochzeit einladen
Vnd beruffen durch die hl. sacrament der buoss Vnd Comunion, auch Ihnen
anruffen und bitten, das den neiiwen angehenten Eheleiithen seine gittliche
gnad Verleyhen und mittheilen wolle. Dass sie dass wasser der triibsaal in
den wein der gedult Verendern konnen, Wie dan gott der allmechtige nicht
nur bey dem hl. Matheo gesprochen, das Wan zwey oder drey persohmen in
seinem nahmen bey einander Versamlet, dass er Mitten under lhnen sein
werde, sondern auch schon Lengsten bey dem Sirach an dem 15tj. mit disen
worthen :

Drey Ding seind die mir gefallen, und die beide gott und dem Menschen
gefallen, Einthrachtigkeit der Briider, Liebe des Nechsten, und Mann und
weib die sich wohl mit Ein ander Verthragen. Was aber weiteress in dem
hl. Ehestand zu thun Vnd Lassen, ist nit meines ambts Vil Von solchen zu
sagen, Weylen wihr Von Einer Ehrwiirdigen priesterschafft dass gantz Jahr
hin durch genugsambt Vnder wisen Vnd gelehret worden.

(Es folgt eine nochmalige Bewillkommnung aller Giste. Dann wird aus-
driicklich bestiitigt, dass das Ehepaar alle kirchlichen Pflichten erfiillt habe.
Die Anwesenden mogen um den Segen fiir das Brautpaar bitten.)

Ihr allhero kommen seind, an das Ehren hochzeitliche Imbis mahl,
da dann ein Jeder und Eine Jede (herr und fr.) dasselben mit héchster Zucht
und Ehrbarkeit genossen, wo nun dasselben were geriist Vnd bereith gewesen,
nach eines jeden willen und wohl gefallen Were IThnen hertzlich lieb, bittent
des wegen man Wolle mit Ihnen ein freiindtliches Vergniigen tragen, und
Wass alda mochte Versaumbth werden sein, solches der ohn muss und obligenten
geschiifften zu zumessen, und hiemit allso den gutten willen Vor dass werck
Erkhennen vnd annemmen. Es seind auch die hochzeitter des an erbietens
das wo sie Somlich Thnen bewisene ehr liebe Vnd guthatt, gegen aller und
Jeden ins gemein und gegen Einen Jeden in sonderheit, Widerumg konen
Verschulden, so wollen sie es Von hertzen und mit geneigtem willen gern
thun. Doch aber lieber in freiid als In leid. Nun so wiinschen wihr hiemit
disen Neiiwen angehenten Eheleiithen nochmahlen Vil gliick heil Vnd segen,
Vnd wan es gott der allmechtige gefallen wird dis Eheliche band durch den
zeitlichen dodt widerumb aufzulGsen, so wolle gott der allmechtige Ihnen,
Wie auch Vns allen das himlische und Ewige leben mittheillen Vmb Christi
willen, in krafft des heil. geists, Amen.




	Volkstümliche Verlöbnisbriefe und Hochzeitsreden

